
 

 

 
 
 

 Amtsblatt
64. Jahrgang · Nr. 13 · 28. April 2021 · Postverlagsort 48127 Münster · H 1208 B 

Öffentliche  Bekanntmachungen 

  Haushaltssatzung der Stadt Münster für das 
Haushaltsjahr 2021 

Haushaltssatzung der Stadt Münster  
für das Haushaltsjahr 2021 
Aufgrundder§§ 78 ff.derGemeindeordnungfürdas
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt
machung vom 14. 7. 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des NKF-COVID-19 Isolierungs
gesetzes vom 29. 9. 2020 (GV. NRW. S. 915), hat der Rat 
der Stadt Münster mit Beschluss vom 17. 3. 2021 folgen
deHaushaltssatzungerlassen: 

-

-

-

§ 1 
DerHaushaltsplanfürdasHaushaltsjahr2021,derdie
für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden vor
aussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden 
 Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und  
zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Ver-
pflichtungsermächtigungenenthält,wird

-

im  Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf  1.343.838.000 € 
darin enthalten sind außerordentliche  
Erträge von  63.450.000 € 
dem Gesamtbetrag der  
Aufwendungen auf  1.354.548.500 € 
abzüglich globaler Minderaufwand von 0 € 
somit auf  1.354.548.500 € 
im  Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen   
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.214.691.670 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.267.156.310 € 

nachrichtlich globaler Minderaufwand  
(im Ergebnisplan) von  0 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen   
aus Investitionstätigkeit auf  87.967.540 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus Investitionstätigkeit auf  260.811.090 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen   
aus Finanzierungstätigkeit auf  528.925.089 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen   
aus Finanzierungstätigkeit auf  245.614.724 € 
festgesetzt. 
§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für 
Investitionen erforderlich ist, wird auf 179.453.550 €  
(ohne Umschuldungen) festgesetzt. 
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der 
KreditfinanzierungimlaufendenHaushaltsjahrergän
zende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und 
zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschlie
ßen (z. B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen der 
variablen Abschlüsse – insoweit sie nicht abgesichert 
sind – auf 30 % des Schuldenstandes aus Investitions
krediten zum Jahresende begrenzt. 

-

-

-

Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen wird 
ab gesehen. Ausgenommen von dieser Regelung sind 
Umschuldungen/Prolongationen für Investitionskredite. 
§ 3 
DerGesamtbetragderVerpflichtungsermächtigun
gen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in  
 künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 623.725.900 €   
festgesetzt. 

-

§ 4 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan  
wird auf 10.710.500 € festgesetzt. 
§ 5 
DerHöchstbetragderKredite,diezurLiquiditäts
sicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird  
auf 200.000.000 € festgesetzt. 
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§ 6 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für  
dasHaushaltsjahr2021wiefolgtfestgesetzt: 
1.  Grundsteuer 

1.1   für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(GrundsteuerA)auf 255v.H.   

1.2  für die Grundstücke 
(GrundsteuerB)auf 510v.H.   

2.  Gewerbesteuer 460v.H. 
§ 7 
Stellenbesetzung 
1. BeiBesetzungendürfenunterjährigStellenvon

Beamtinnen/Beamtenmitvergleichbarentariflich
BeschäftigtenundStellenvontariflichBeschäftigten
mit vergleichbaren Beamtinnen/Beamten besetzt 
werden. 
FürdasnächstmöglicheHaushaltsjahrwirdder
 Stellenplan entsprechend angepasst. 

2.  Stellenplanvermerke 

-

2.1   

 Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke 
„künftig wegfallend“ (kw) oder „künftig umzuwan
deln“(ku)habennachstehendeRechtsfolgen: 

kw-Vermerk 
2.1.1   Ist ein an einer Planstelle angebrachter 

kwVermerkmiteinemTerminversehen,ent
fällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. 

-

 2.1.2 IsteinTerminnichtangegeben,entfälltdie
Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit 
dem Ausscheiden des Stelleninhabers. 

2.2  ku-Vermerk 
2.2.1   Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter 

Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, 
ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt 
des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellen
wert. 

-

2.2.2   Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk ver
sehenen Stelle die Angabe des künftigen 
 Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Frei
werden der Stelle neu festzusetzen. 

-

-

§ 8 
ÜberdieAufhebungderimHaushaltsplanangebrachten
Sperrvermerke entscheidet der Ausschuss für Wohnen, 
Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft nach Vorbe
ratungindenbetroffenenBezirksvertretungenundin
den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht 
auf diese delegiert hat.  

-

§ 9 
1.  Flexible Haushaltsführung  

1.1    Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen  
sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig  
deckungsberechtigt gegenüber den weiteren  
Aufwendungen (Sachaufwendungen). Alle  
Personal- und Versorgungsauszahlungen sind  

deckungsberechtigt gegenüber allen zahlungs
wirksamen Personal- und Versorgungsauf
wendungen.  

-
-

1.2   Alle Sachaufwendungen und die Erträge 
werdenjeweilsinnerhalbeinerProduktgruppe
zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt meh
rereProduktgruppenzugeordnetsind,können
die in Satz 1 genannten Aufwendungen und 
Erträge dieser Produktgruppen zu einem Bud
get zusammengefasst werden. Ausgenommen 
sind Aufwendungen, denen zweckgebundene  
Erträge gegenüberstehen.  

-

-

1.3   Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzel
nen Produktgruppen zu Mehraufwendungen. 
Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer 
Produktgruppe berechtigen zu entsprechen
den Mehraufwendungen. 

-

-

1.4   Alle investiven Ein- und Auszahlungen wer
denjeweilsinnerhalbeinerProduktgruppezu
Budgets verbunden. Sofern einem Amt meh-
rereProduktgruppenzugeordnetsind,können
die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen 
dieser Produktgruppen zu einem Budget zu
sammengefasst werden. Ausgenommen sind  
Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzah
lungen gegenüberstehen. 

-

-

-

1.5    Investive Mehreinzahlungen berechtigen  
 innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu 
investiven Mehrauszahlungen. 

1.6   Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu 
einer Verschlechterung des Zahlungsmittel
saldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus  
laufender Verwaltungstätigkeit führen. 

-

 1.7 A lleVerpflichtungsermächtigungenwerden
innerhalbeinerProduktgruppezuVerpflich
tungsbudgets verbunden. Sofern einem Amt  
mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, 
könnendieinSatz1genanntenVerpflichtungs
ermächtigungenzueinemVerpflichtungsbud
get zusammengefasst werden. 

-

-
-

 1.8 S pezifischeRegelungenzurUmsetzungder
flexiblenHaushaltsführungwerdendurchdie
Stadtkämmerin festgesetzt. 

2.  Bewirtschaftungsregelungen 
Bewirtschaftungsregelungen zur Ausführung des  
HaushaltsplaneswerdenindenTeilplänenderPro
duktgruppen ausgewiesen. 

-

3.  Übertragbarkeit 
Gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW 
könnenErmächtigungenfürAufwendungenund
 Auszahlungen übertragen werden. Die Entscheidung  
hierübertrifftdieStadtkämmerin. 
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich  
(Teilergebnispläne)bleibenbiszumEndedesHaushalts
jahres2022verfügbar. 

-
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IminvestivenBereich(Teilfinanzpläne)bleibenErmäch
tigungsübertragungen grundsätzlich bis zur Fälligkeit  
der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermäch
tigungsübertragungen für nicht begonnene Investiti
onsmaßnahmenbleibenbiszumEndedesHaushalts
jahres2022verfügbar. 

-

-
-


§ 10 
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder  
anderenGebietskörperschaftengegenüberdeninden
HaushaltsplanderStadtMünstereingestelltenAnsätzen
verringert bzw. gestrichen, so reduziert sich in gleichem 
Umfang die für den Zuwendungszweck bestehende 
Aufwands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen  
bedürfen eines Ratsbeschlusses. 

Münster, den 26. April 2021 
Der Oberbürgermeister 
Markus Lewe 
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